
Buchbesprechungen 

Roland Dubischar, Vorstudium zur Rechts­
wissenschaft, Stuttgan-Bcrlin- Köln- Mainz 
'974, Kohlhammer-Urban Taschenbuch 
Band 196, 192 Seiten. DM 10,- (V.). 
Ders" Theorie und Praxis in der RechtSwis­
senschaft, Freiburg/München 1978. Verlag 
Kar! Alber (Kolleg Rechlstheorie I, 2). 157 
Seiten. DM 14.- (TuP). 

r. 
Huben Treibers entlarvende Präsentation 
professionseigener Selbstbeweihr:iucherung 
führender Juristen' VOf Augen. fällt es 
schwer, Dubischars (0.) Versuche, juristi­
sche Oberdenker und deren Hauptprobleme 
in den Griff zu bekommen. mit dem nötigen 
wissenschaftlichen Ernst zu würdigen. D. 
ringt wie viele Berufskollegen vor ihm 
darum, aus Gegensätzen eine Einheil zu ma­

chen. jeder An von re.:htlicher Arbe;t sei es 
aufgegeben. .das Rechtsgut .Recht< intakt 
und womöglich verbessert von Gener~tion 
auf Generation zu übenl"3gen .• (TuP, 134) 
Die Beschäftigung mit den hier angezeigten 
Büchern rechtfertigt sich daraus, daß sie Aus­
druck und Ergebnis eines modernen Univer­
sirätsbctricbes sind, der sich in wenigstens 
doppelter Weise unbeliebt macht: bei den 
Konservativen wegen der häufigen Kritik an 
ihnen. bei den Progressiven wegen der ~us­
bleibendeIl konkreteIl Handlungsanleicun­
gen; sie repräsentieren so das Dilemma des 
Rdormjurislen, der sich auf die bisherigen 
Standards einlassen muß. um gehört zu wer-

, Juri$lische Lcbcruläulc. Im:ge und Im.gepflege 
von Juristen, KJ '979' S. H /f, (Wenn die clon 
7.U Won~ komm~nden Autoren auch lorrn~ 
andere Personen b=hrcibcn, so mem,n sie 
- zUnUndcSI .ueh - sich >elbsl. Dies dürfte sich 
:lli p<ychologisdlC Binsenweishei, nicht I'erb.r­
&en lassen. Die Verherr~chung cines Kollegen 
ist immer luch die Glorili2icrung des eigeeco 
Stande<! Die Umkehrung gilt allerdings nicht.) 

den. und der 'l:ugleich die rragenden Funda­
mente des herrschenden Betriebes in Frage 
stellt. Ferner lidern Reformer wie 0 .• ob­
wohl selbsl olt unbeachtet oder totgeschwie­
gen, Material für eine »Reform.-Pra.xis in 
Gesec'l:gebung. Ausbildung, Jurisdiktion 
usf., die im wesentlicben auf gesellschaftliche 
Veränderungen in der Produktions- und Re­
produktlonssphäre reagieren und Anpassung 
an die bestehende Ordnung garantieren soll 
(vgl. etwa die Einphasige juristcnausbi!­
dung), Slalr aktiv Innovationen zu initiieren 
oder zu flankieren, Schließlich zeigen die Ar­
beiten D,'s - objektiv - die Beharrlichkeit 
juristischen Denkens (Engisch), das auch 
nach langjährigen Mühen um Integr:llion, 
Einbeziehung, Offnung elC, seinem idealisti­
schen (Rechts-)Versündnis tfeu bleibt. 
Das • Vorstudium" ist die Neubearbeitung 
einer .Einführung in die Rechtstheorie~ aus 
dem jahre 1968 (V .• 7) und will unter dem 
nun mehr scheinbar beKheidcneren Titd die 
~ Jurisprudenz als wissenschaftliches Fach« 
vorsceUen und .ein VOJVcrständnis für die 
interdisziplinären grundlagentheoretischeo 
Arbeitszusammenhänge. schaffen. (V" 7) In 
'l:ehn anspruchsvoll überschriebenen Kapi­
teln werden alle rechtstheoretisch je bedeut­
sam gewordenen Fragen thematisiert und mit 
18 Belegtcxten illustrien. Eine Kurzcharakte­
ristik des Inhalts verbietet sich. weil sie we­
nigstens ebenso breit wie d:l.S Buch selbst sein 
müßte. um überhaupt eine Auss~ge zu eot­
ha.lten. Der Bogen reicht von den Digest.en 
bis zum ~modemen" ,Funktionalismus<" (V .• 
I 76). Der Bewgsrahmen wird durch folgen­
de (Kern)Sätu abgesteckt: "Eine Rechts­
theorie, die Anleilungen zum Entscheiden in 
:illcn Anen von Konllikten und Kontrover­
sen geben will, muß über die sO'l:iale Wirk­
lichkeit und über ihre eigene politische Funk­
tion Bescheid wissen. " (V" 8) und: »Eine 
angewandte Wissenschaft wie die jurispru-
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denz weist Eigengesenlichkeitcn auf. die ihr 
von den Bedingungen der Praxis, hier der 
Rechtsanwendung, vorgezcicnnet werden." 
(V .• t79) 
Das andere Buch, »Theorie und Praxis in der 
Rechtswissenschafr., ist nicht minder umfas­
send angelegt. Hier werden nahezu alle bis­
herigen Konzepte Zur Aussöhnung von 
Theorie und PraJ<is rderien. Ziel dieser Dar­
stellung ist die Aufarbeitung, übernahme 
und akruelle Fortentwicklung von Reform­
projekten. welchen in der Vergangenheit der 
praktische Erfolg versagt blieb. Der Leser 
begegnet bis auf Kant allen großen Namen. 
Von Savignys Modell bis zur heutigen Ein­
phasenausbildung erstrecken sich die über­
prüften Ansätze, welche die kritische Frage 
nacb der Bedeutung einer .Theorie der Pr:!­
xis. (TuP, 9) überhaupt stellen . Am Ende 
dieser histOrischen Reihe gescheiterter Fun­
darnentalkritiken scheint wiedet nur das 
Ende eines weiteren Reforrnversuchs Zu ste­
hen, dessen Reichweite ohnehin äußerst be­
grenzt war: der neuen Juristenausbildung. 
Wie wenig D. auf reale Fortschritte veru3ut, 
zcigt die Wonwahl bei der Formulierung von 
Aufgaben für eine neue Theorie, die aul dem 
Niveau Lorenz von Steins .die reale VieUait 
von Recht und die praktische Differenziert­
heit seiner Funktion mit im Bild behält.« 
(TuP, 114) An einer solchen Theorie wire 
nicht viel Neues. 

Il. 
Angesichts der enormen Fülle der ange­
schnittenen Problembereiche sollen im 101-
genden beispielhaft das neue .. Wirtklichkeits­
syndrom« der Juristen und das spezifische 
Theorie-Praxis- Verhältnis aufgegriffen wer­
den. 
Als historische Zeugen für sozialwisseo­
schahliche Kritik der traditionellen Rechts­
wissenschalt bemüht D. nicht zu unrecht 
»zwei Hegelschüler : Loreln von Stein und 
K. Marx • . (V .• lS) Was jedoch - gemessen 
am damaligen Stand - an heurigem rechtS­
theoretischem Sprachjargon aus Bruchscük­
ken anderer Sozialwissenschaften übrig ge­
blieben ist und mit Skepsis beurteilt wird (V .. 
6 J). findet an anderer Stelle wenigstens impli­
zit Beifall. wenn nämlich in konvencionell 
dargestellte DAspekte juristischen EnLSchei­
dens ( ... ) Konzepu: der soziologischen Em­
scheidungs theorie eingeblendet. werden (V., 
101): die Verzahnung von Norrn- und Real­
wissenschaften in irgendeiner, leudich unbe-
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Die Rechtsberalung in Industrieländern 
ist im Umbruch. So steigt nicht nur die 
Zahl der Anwälte. auch die Rechts­
gebiete, auf denen sie tätig sind, diffe­
renzieren sich zusehends. Innovationen 
wie subventionierte Rechtshilfe und 
rechtliche Interessenorganisationen für 
Konsumenten, Mieter und Einwanderer 
zeigen, daß sich die soziale Funktion 
des Rechts im Wandel befindet. 
Dieser englischsprachige Band enthält 
Beiträge von führenden Vertretern die­
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dern; besonderes Interesse gil t der Über· 
tragbarkeit en tsprechender Modelle auf 
Deutschland. 
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450 stimmbaren Weise. Eine Gelegenheit zur 
präzisierung hätte möglicherweise die Er­
wähnung von Art . .20 Hf GG geboten: die 
hierdurch dem Richter zugestandene »Kritik 
ungerechter Gesetze im Namen des Rechts. 
(V., 128) soUte als Einlriedung von Gerech­
ugkeitswillkür ~ußer dem (gerade herrschen­
den) RechtsgefühJ wenigstens als Chance die 
Berücksichtigung empirischer Fakten wie 
etw:l. Soz.ialdaten nennen. Die als Beispiel für 
.wirklichkeitswissenschaftliche Theorieele­
mente in der Rechtstheorie« (Kapilelüber­
schrift : V., (40) gewählte Interessenjurispru­
denz liefert m. E. gerade keine AnTWort, 
denn .Staatsgewalt und ,Güterm~rktinteres­
sen'~ (M. Weber) sind zwar gewiß gesell­
schaft\jche Faktoren im Rechtswesen (V., 
lp), doch als Realhtegorien sind sie, wenn 
überhaupt, nur nach erheblicher »Herabkon­
kretisierung. erfaßbar. über das bereits von 
Engels bekannte Bild von der relativen Selb­
ständigkeit des RechtS geht D. nicht hinaus, 
wenn er lapidar feststellt: .Zum einen beein­
flussen gesellschaftliche Faktoren den Inhalt 
und die Handhabung des Rechts, ( ... ) Zu­
gleich wirken Recht und Rechtspraxis auf die 
Gesellschaft zurück, verändernd wie stabili­
sierend .• (V., (71) Auch in anderem Zusam­
menhang bleibt's beim Postulat: .Jede ,Ie­
bensgerechte. Theorie benötigt wissenschaft­
liche Verfahren, die ih r heUen, dieses Leben. 
die Realiüt zu sehen und zu begreifen .• 
(TuP, 86) Es folgt ernüchrernd die zutreffen­
de Bestandsaufnahme vom ~anhaltenden De­
fizit an soziologischem, volkswinschafLli­
chern, politikwissenschaftlichem Verständ­
nis, (vom) traditioneUen Mangel an Fach­
kompetenz für die Realien des Rechts ... " 
(TuP, 102) Dies ist zugleich der wir\djche 
Grund für die Probleme, die sich aus der 
Theorie-Prax.i!;-Dichotom.ie Im Recht 
ergeben. 
Wäre die Scheu vor scheinbar abgegriffenen 
BC1;riffen nicht größer, als sie bei sensiblen 
Autoren wie D. ist, hätten sich die Katego­
nen Theorie und Praxis auch sprachlich die 
Beziehung .dialektisch~ viel öfter gefallen 
lassen müssen. Dem Inhalt nach ist es frei~ch 
oft genug geschehen. Das jedem Juristen ei­
gene Dilemma wird darin gesehen, daß die 
Gesellschaft • Entscheidungen und Rechts­
auskünfte ~uch zu Problemen (erwartete), 
deren sozia.lwissenschaftlicher Faktenhinter­
grund dunkel und verschwommen bleibt. 
( . .. ) (Er müs.se also) ",ider besseres Wissen 
oder zumindest anband eines unteroptimalen 

Wissens entscheiden, (was) ihn jedoch nicht 
dazu verleiten sollte, auch das zu ignorieren, 
was an einigermaßen verläßlicher sozialwis­
senschaftlichcr Erkenntnis heUle vorhanden 
ist." (V., 167) Die Größe der Aufgabe erlaubt 
es anscheinend nicht, mit kleiner Münze zu 
handeln, geht es doch .hier letztlich um die 
Stellung von Wissenschaft in der Gesell­
schaft.. (TuP, 9) 
Oie Fragestellung wird besonders in dem 
neueren Buch vielfach wiederholt, gedreht 
und gewendet, zahlreiche Autoren kommen 
zu WOrt; vielfältige Verbindungslinien und 
ModeUkonstruktionen werden vorgeführt. 
Sei es der Alt-Reformer Kierulff: ~Die Theo­
rie iSI das Mittelglied zwischen dem Gesetz 
und der Praxis. (TuP, 60), sei es die Erfin­
dung zweier Rechtswissenschalten für eine 
gelungene Praxis: einer Zukunfts- und einer 
Dogmaukwissenschaft (TuP, 96 L), D. will 
- soweit ich das Buch verstehe - auf ein 
Neben- und Miteinander hinaus, das zwar 
nicht unter Glättung der professionsinternen 
Spannungen zwischen Theorie und Praxis 
den »wissenschaftlich fundierten Praktiker.' 
(oder entsprechend den praktisch versienen 
Theoretiker) etab~eren will, gleichwohl aber 
ein »wechselseitiges, konstruktiv-kritisches 
Überwachen, Anreizen und Hemmen. von 
Theorie und Praxis, das sich .arn Leitbild 
gewaltenteilenden politischen Verhaltens 
orientien.. (T uP, 134) Demgegenüber 
scheinr schon Bluntschli einen zentralen 
Punkr getroffen :zu haben, als er 1839 die 
Srudenten auffordene, .den Gegens~12 zwi­
schen Theorie und Praxis nichl als eineo 
feindlichen zu denken_ (TuP. 5 I), deM ein 
Gegensatz bleibt allemal. Ebenso unsinnig 
wie eine Aufhebung der vielgestaltigen ge­
selJschalt1ichen Arbeitsteilung wäre jeder 
Versuch, in horizontaler Trennung Theorie 
und Praxis voneina.nder zu scheiden. Die dar­
aufhin unvermeidbaren EIlt- und Verfrem­
dungseffekte wirkten wie ;n aUen anderen 
Zusammenhängen teilerblindend, separati­
stisch und demotivierend. Verfehlt wäre da­
her eine Aufgabenteilung in der Rechtswis­
senschaft, wie sie D. mit der Konstitu.ierung 
einer kritischen Oppositionswissenschaft 
und ei ner servilen. positivistischen Dogma­
rikwissenschaft andeutet . (TuP. 97) Diesen 
Zustand und die daraus folgende Malaise 
weisen Theorie und Praxis der Juristen seit 
Jahrhundenen auf. Erst nach der »Destruk-

1 H. Treiber. ebda., S. )1 f. 
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tion traditioneller Theorie, dem Decouvrie­
ren der juristisch verkürzten Präsentation ge­
sellschaftlicher Machtverhältnisse. ' (TuP, 
124) kirne eine erfolgreiche vertikale ArbeitS­
teilung in Betracht: die Erfassung von Pro­
blembereichen innerhalb von einigermaßen 
abgrenzbaren Soz.ialsektoren sowohl in wirk­
lichkeits- wie in rechtswisseoschaftlichen Ka­
tegorien isr Voraussetz.ung für Anstrengun­
gen, welche auf dem Boden einer Gesell­
schaftstheone zu praktischen = praktikablen 
Lösungen gelangen kÖMen. Individuell wie 
kollektiv könme die konkrete Verbindung so 
aussehen, daß ~die politische Praxis der 
Theorie Freiheitsräume erkämpftc_ (TuP, 
103), die dann wiederum nur .praxisbezoge­
ne Kritik. (vgl. TaP, 109) zu produzieren 
imstwde wäre. Darauf ausgerichtet ist es 
z. B. trotz aller Gleichwenigkeitsforderun­
gen kein Ziel der Einphasenausbildungen, 
den verJorengegangenen Einheits-Generali­
sten· hervorzuzaubern, eher könnte man 
vom Einheits-Spezialisten sprechen. Insoweir 
dürfte nicht »das Recht dem Bewußtsein der 
Juristen 3nheimfallen. (Savigny, bei TuP, 
26), sondern ein Stück Wirklichkeit, Start al­
lein »herufspraktischer Realität . von Jurisren 
(tautologisch anmutende Kapitelüberschrift: 
TuP, 29) ein Ausschnitt sozial-prakrischer 
Realität. Was in der Systemrheorie so verlok­
kend klingt: Lösungsmöglichkeit von Pro­
blemen durch und bei Verrechtlichung nur 
dann, wenn der soziale Konfliktstoff und die 
politische Macht ausgeblendet werden (vgl. 
TuP, 100 f.), müßte im Wege vertikaler Ar­
beitsteilung verhinderbar sein. Spezialisie­
rung des Juristen im geseUschaftl.ichen Kon· 
fliktfeld, Akkumulation von problem feld­
oriemienem Wissen um Hintergrunde, Er­
scheinungsfonnen und Lösungsallernauven 
von Konflikren, soziologische PhantaSie und 
spezifische, gediegene Rechts- und Rechtsafl­
wendungskenntnisse können vermeiden hel­
fen, wovor schon Max Weber warnte und 
was noch heute zum Credo aller Relonngeg­
fler gehört: • Jedenfalls aber wird die juristi­
sche Präzision der Arbeit, wie sie sich in den 
Uneilsgründen ausspricht, ziemlich stark 
herabgesetzt werden, wenn soz.iologische 

3 J. J. Hagen, Soziologie und Jurispruden;l. Zur 
Dialel<lik von Ge,ell5chait und Recht , Mün· 
chen 197}, S. 61. 

4 In Rom I.g dcr Hauprgrund für die Einhei. von 
Theorie und Praxis -in der UniversaliLi< des 
juriStischen Envg=ent5 bei vorwiegend pra.k­
tischer Orienticrung .• (Savigny, b"i TuP, 10) 
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452 und ökonomische oder ethische: Räsonne­
ments an die SteUe juristischer Begriffe .re­
Len .« (M. Weber, bei V., • 50) 

m, 
Beide Bände verharren aul eInem hohen 
theoretischen Niveau des Anspruchs und der 
Gestaltung. Der rasche Wechsel von Epo­
chen und Personen erschwen ;z;uweilen das 
Verständnis. (2. B. TuP, {091) Die Bücher 
sind historisch und rechtscheoretisch interes­
sienen Fongeschrittenen, nicht aber ohne 
Vorbehalte Srudienanfängern zu empfehlen. 
Zahlreiche Belegtexte und Zitate sind infor­
m~tiv, mancher kritische Ansatz ist zutref­
fend und gehön mittlerweile zum Reform­
sund ard " doch fehlt eine klare Richrung. 
Wenn .weder idealisusche Dogmalik legili­
mieft noch soziologische Rechtsforschung 
denunzien werden soU. (V., '79), so ist das 
erfreulich, aber wenig vorwänsueibend. Die 
Beschwörung Luhmann'scher Freisetzung 
des Geistes als Sinn juristischer Dogmatik 
(TuP, 93) einerseits und die Verteidigung der 
(Rechts)Form gegen alle Anfechtung durch 
(poIiLische) Inhalte (fuP, tl9) andererseits 
machen es schwer, eine Linie auszumachen. 
Ähnlich ambivalent ist der Vergleich einer 
normativen Gesamrregelung mit ~der Textur 
eines Gewebes ( ... ): Normen stützen einan­
der wie Gewebefaden ... (V., 76) Gleichsam 
organische Metaphern dieser An fördern 
eber die Einschätzung, daß das Recht .ein 
ethisches Maximum ermöglichen (soll), ver­
standen im konkreten Sinne von Ethik als 
Aufgabe zur Daseinsgcstalrung nach dem 
Ideal der real bestmöglichen menschenwür­
digen ExisteJl2.« (V., 7'Ü, als daß sie auf,. Wir­
kungszusammenhänge z.wischen kapilali­
stisch strukrunener Wiruchalt, Staat und 
Gesellschah~ (V" 167) verweisen, um jeder 
Tdealisierung -guten Redus. vorzubeugen. 
Zu solchem prinzipiellen Mißverständnis 
scheint D. aber zu neigen, wenn er die Tarif­
vertragsVO von 1918 mit Sinzheimers ~Ein 

5 In einttn kurzen Absatz treffen sich Ihering, 
Marx, Engds und Lorenz von Stein. 

6 An diesen Widerspruch iD sich hlt mast sich 
sch~eßbch gewöhne, 

Arbeitstarifgesetz« (19J6) dergestalt in Ver­
bindung bringe, daß - wenn auch ausnahms­
weise - ~ Theorie in Gestalt eines Geset;z;es 
praktisch~ geworden ist (fuP, '0). Die in 
diesem Kontext norwendige Frage bleibt un­
gestellt und unbeanrwortet: Unter welchen 
Voraussetzungen kann, wenn überhaupt, ein 
wissenschaftliches Werk den politisch-sozia­
len Druck für eine legislatorische Verbesse­
rung ersetzen? Mehr als eine J(atalysatorrolle 
spielt (die) Theoric in der gesellschaftlichen 
Entwicklung ohnehin nie. 
Der Gesamreindruck könnte in dem absicht­
lich schillernden Begriff ~Reformpluralis­

muse zusammengdaßt werden. D. spielt mit 
dem Unmöglicben: radilule Inhaltskritik bei 
strenger FormwahJ'\lng; Theorie-Praxis-Syn­
thesen werden in verschiedenen Konst.cllatio­
nen variien; die Sozialwissenschaften ragen 
in treibhausaniger üppigkeit in die Jurispru­
denz hinein, Das 3m Ende diagnostizierte 
allseitige Defizit soll nicht zur Schelte des 
Diagnostikers führen - im Gegenteil: darin 
liegt sein Verdienst -, vielmehr ist es als 
Auftrag zu verstehen: im juristischen Re­
formalItag in der angedeuteten verlikalen 
Spezialisierung kleine praktische Schritte zu 
gehen, die wissenschaftlich, d. h. vor dem 
Hintergrund einer materialistischen Gesell­
schaftStheorie <hraufhin zu überprüfen sind, 
ob sie realiter das Prädikat Fon-Schritt ver­
dienen. 
Beide Bücher werden dem fertigen Jurisrcn 
die Erkenntnis vermitteln bzw. besütigen, 
daß Rechtswissenschaft weder Revolutions­
wissenschaft isc noch wird; zur LektÜre wer­
den sie aber nicht deshalb empfohlen, son­
dern wegen ihrer vielseitigen AnstÖße z.ur 
Ideenproduktion beim Umgang mir neuem 
und allem Recht. Dem Leser wird klar, wie­
viel soziale Phanrasie derjenige J urise 
brauchI, der nicht dem Negativ-Image des 
verknöcherten Bewahrers entsprechen will. 

J04chim HeiLm41'J1'J 
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